
Anlage 10 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt  Halle, den 18.04.2017 

Referat 402 
Dessauer Str. 70 

06118 Halle / Saale 

Vergabeunterlagen-BMG-001eu/2017  Seite 1 von 1 

Offenes Verfahren gemäß VgV 

– Erklärung zum Nachunternehmereinsatz – 

(§ 13 Abs. 2 und 4 des Landesvergabegesetzes LSA) 

 

 

Maßnahme: Beräumung und Entsorgung von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen 

bis Geländeoberkante aus einer ehemaligen Behandlungsanlage der Fa. BMG 

Recycling GmbH, Werkstattstraße 59, 06682 Deuben/OT Naundorf, Sachsen-

Anhalt (Deutschland) 

 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich nach § 13 Abs. 2 und 4 des Landesvergabegesetzes LSA für 

den Fall des Nachunternehmereinsatzes, 

 

1. eine Beauftragung von Nachunternehmern oder Verleihern nur vorzunehmen, wenn diese 

ihren Arbeitnehmern mindestens die Arbeitsbedingungen gewähren, welche ich/wir selbst 

einzuhalten verspreche(n), 

2. bevorzugt kleine und mittlere Unternehmen zu beteiligen, soweit es mit der vertragsgemä-

ßen Ausführung des Auftrags zu vereinbaren ist, 

3. Nachunternehmer davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen öffentlichen Auftrag 

handelt, 

4. bei der Weitergabe von Bauleistungen an Nachunternehmer die Allgemeinen Vertragsbe-

dingungen für die Ausführung von Bauleistungen der Vergabe- und Vertragsordnung für 

Bauleistungen (VOB/B), bei der Weitergabe von Dienstleistungen die Allgemeinen Ver-

tragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen der Vergabe- und Vertragsordnung 

für Leistungen (VOL/B) zum Vertragsbestandteil zu machen und 

5. den Nachunternehmern keine, insbesondere hinsichtlich der Zahlungsweise, ungünstige-

ren Bedingungen aufzuerlegen, als zwischen dem Auftragnehmer und dem öffentlichen 

Auftraggeber vereinbart sind. 

 

 

 

 

 

___________________________    _________________________ 
Ort, Datum       Firmenstempel, Unterschrift 


